
K.I.D.S.   Kinder in Deutschland schützen / sichern / stärken  •  Pfeivestlstraße 66  •  81243 München
Tel:  089 / 97 60 85 71  •  eMail: presse@kinder-in-deutschland.eu

Angaben zur Person:

Ich, Herr / Frau * (Name)__________________________ (Vorname)___________________________________

Geboren am ____.____._______, in _________________ (Geburtsname) _______________________________

Wohnhaft: _____________________________________,  ___________________________________________

Mitgliedsnummer ____________________

stelle hiermit den Antrag auf Prüfung um eine Hilfeleistung durch den Verein 

Kinder in Deutschland schützen (K.I.D.S.) e.V. 

Ich denke, dass mein Antrag gegen folgende UN-Konventionen verstößt:

	 Das Recht auf Gleichheit	 	 Das Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht 

	 Das Recht auf Gesundheit	 	 Das Recht auf Schutz vor Ausbeutung und Gewalt 

	 Das Recht auf Bildung	 	 Das Recht auf Spiel, Freizeit und Ruhe 

	 Das Recht auf elterliche Fürsorge	 	 Das Recht auf Privatsphäre und persönliche Ehre 

	 Das Recht auf Betreuung bei Behinderung	 	 Das Recht auf Meinungsäußerung, Information und Gehör 

	 Keine der genannten Punkte 

 

Der Sachverhalt der zu dieser Meinung führt:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Bei Erwachsenen wird der Antrag nur Weiterbearbeitet, wenn alle Dokumente, die dem Verein in dieser Sache wichtig erscheinen 
und daher zur Einreichung in Kopie gewünscht werden, vorliegen!

Bei Kindern wird der Antrag dann weiterverfolgt wenn die Schilderung plausibel erscheint, bis zu dem Punkt, wo eine Irreführung 

des Vereins nachgewiesen wird. Dokumente, die vom Kind beschafft werden können, sind dem Antrag in Kopie beizufügen!

(Ort, Datum)__________________,  den ______________.(Unterschrift)_______________________________

* Unzutreffendes streichen!

Antrag auf Hilfeleistung
Nur für Mitglieder möglich!
Es gibt keinen Anspruch auf Hilfeleistung. Die mögliche Hilfeleistung wird durch den Vorstand geklärt und dabei fallen auch ver-
schieden Punkte, wie z.B. seelische / körperliche Gewalt, Masse der mögl. Betroffenen, Finanzmittel, Arbeitsfreiraum, etc eine Rolle. 
Sie werden über diese Entscheidung („wird verfolgt“, „wird später verfolgt“, wird nicht verfolgt“) unterrichtet.


